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1. Bekanntmachungen und Mitteilungen 

26) G. Nr. /467/ II 1 a 
Die Landessynode hat das folgende Kirchenge.setz be
schlossen, das hiermit verkündet wird: 

Kirchengesetz 
vom 14. März 1967 über Xnderung der Verfassung der 
Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs 

I. Die §§ 8 bis 13 der Verfassung der Evangt:!lisch
Lutherischen Landeskirche Meeklenburgs erhalten 
foliglende Fassung: 

3. Kirchgemeinderäti:i in vereinigten Gemeinden 

§ 8 
Sind mehrere Gemeinden unter einem gemein
schaftlichen Pfarramt verbunden (vereinigte Mut
tergemeinden oder vereinigte Mutter-, Tochter-, 
Kapellen- oder andere selbständige Gemeinden), so 
ist in der Regel für jede ein besonderer Kirch
gemeinderat zu bilden. In diesem Fall haben die 
Kirchgemeinderäte dn allen gemeinsamen Ange-
legenheiten des Gesamtkirchspiels zu einer gemein
sam be!1atenden und beschließenden Körperschaft 
zusammenzutreten. 

In Ortschaften mit· mehreren Kirchgemeinden 
haben die einzelnen Kirchgemeinderäte für allge
meine k:irchliche Angelegenheiten der ganzen Ort
schaft zu gemeinschaftlicher Verhandlung zusam
menzutreten. Die Zahl der hierzu zu entsendenden 
Vertreter bestimmen die VOll"Sitzenden der Kirch
gemeinderäte gemeinsam. 

4. Zusammensetzung des Kirchgemeinderates 

§ 9 
Der Kirchigemeinderat besteht 
1. aus den Pastoren, Pastorinnen, Pfarrvdkarlinnen, 

ordinierten Hilfspredigern und Pfarvdiakonen 
sowie denen, die die Verwaltung einer Pfarr
stelle wahrnehmen. 

2. aus den Kirchenältesten. 

Ihre Zahl, etwaige besondere Bestimmungen 
über die Zusammensetzung des Kirchgemeinde
rates sowie über die Bildung besonderer Wahl
bezirke sind für jede Kirchgemeinde durch Orts
satzung zu regeln. Die satzung bedarf der Zu-

~ stimmung des zuständigen Landes&uperinten
denten. 

5. Wahl der Kircheiilltesten 

§ 10 
Die Kiirchenältesten und deren El"$atzleute werden 
von der Kirchgemeinde durch unmittelbare und 
ieheime Stinuna.bgabe der wahlberechtigten Ge-

' . 

meindeglieder für 6 Jahre .gewählt. Ihf!e Amtszeit 
beginnt mit ihrer Einführung und endet mit der 
Einführung der neuen Kdrchenältesten. Beim Aus
scheiden eines Kiirchenält,es.ten !innerhalb der Wahl
periode tritt der Ersatzmann ein. Jeder Wahlbezirk 
wählt seine Kirchenältesten gesonder;t. 
Das Verfahren bei der Wahl wird durch eine be
sondere Wahlordnung geregelt. 

§ 11 
Wahl~tigt sind alle konfirmierten Glieder der 
Kiirchgemeinde, die das 18. Lebensjahr vollendet 
haben. Pie Ausübung des Wahlrechtes setzt vor-: 
aus, daß die Gemeindeglieder in die Gemein~ 
kartei aufgenommen sind. Jedes Gemeindeglied ist·· 
verpflichtet, sich davon zu überzeugen, daß es in 
die Gemeindekartei .aufgenommen ist. Dazu werden 
die Gemeindeglieder jährlich einmal an einem 
hierfür geeigneten Sonntag sorwie drei Monate vor 
einer Kirchenältestenwahl aufgefordert. 
Von der T·eilnahme an der Wahl ist ausgeschlossen, 
wem auf Grund der Lebensordnung das kirchldche 
Wahlrecht abgesprochen list. 

§ 12 
Kiirchenält,ester kann nur werden, wer 
1 .. wahlberechtigt ist, 
2. das 21. Lebensjahr vollendet hat, 
3. sich ,am gottesdienstlich·en Leben der Kirche 

und an ihren Aufgaben beteiligt hat und satt 
mindestens einem Jahr der Kirche angehört. 

4. beTeit ist, das folgende Gelübde abzulegen: 
„Ich .gelobe vor Gott und dieser chrdstllchen Ge-
meinde, das mir anvertraute Amt als Kirchen
ältester der Gemeinde N. getreu dem Bekennt
nis der evangeldsch-lutheriBchen Kirche und ge
mäß den kirchlichen Ordnungen geWissenhaft 
auszurichten, der falschen Lehre und dem 
Ärgernis dn de:r Gemeinde zu wehren und a.He
zeit das Beste der Gemeinde m suchen." 

'Ober die Wählbarkeit der für die Wahl der Kir
chenältesten Vorgeschlagenen entscheidet der 
Kirchgemeinderat und auf Beschwerde ~ seine 
Entscheidung der Landessuperintendent. Dessen 
Entscheidung ist endgültig. 

6. ~ung von Klreheniltesten in besonderen 
Pillen 

§ 13 
In besonderen Fällen, z. B. werin keine Ersatzle1,lte 
mehr vorhanden sind oder wenn eine Gemeinde 
neu gebildet wird. beruft der Landessuperintendent 
nadt Absprache mit dem Pastor der Gemeinde 
Kirchenälteste für die Zeit b1$ zur allgemeinen 



Neuwahl oder bis zu einer von ihm anztisetzenden 
gesonderten Wahl. Dde Amtsdauer der berufenen 
oder besonders gewählten Kirchenältesten endet 
mit der Einführung der durch die nächste 0[1dent
liche Wahl gewählten neuen Ki[ichenältesten. 

Sieht sich ,ein Kirchgemeinderat nicht in der Lage, 
dn seiner Kirchgemeinde eine Wahl der Kirchen
ältesten durch2lufühven, so muß er beim Landes
superintendenten· beantragen, daß gemäß Abs. 1 
Kirchenälteste durch den Landessuperintendenten 
berufen weriden. 

Die Namen der berufenen Ki[ichenältesten sind der 
Gemeinde bekannt zu geben; dabei ist davauf hin
zuweisen, daß innerhalb von 14 Tagen schriftlich 
begründete Einsprüche, .föe von 3 wahlberechtigten 
Gemeindegliede·rn unte·rschrieben sein müssen, bei 
dem Pastor oder Landessuper:int.endenten erhoben 
werden können. Über et;waige Einsprüche ent
scheidet der Oberkirch.enrat endgültig. 

Die Einführung der berufenen KirchenäUes,ten er
folgt nach Ablauf der Einspruchsfrist oder nach 
Erledigung der Einsprüche. 

II. § 14, Abs. 2 Satz 2 „Die Vorschrift ... Anwendung" 
wird gestrichen. 

III. Dieses Kirchengesetz tt'itt mit seiner Verkündung 
in Kraft. 

Schwerin, den 14. März 1967 
Der Oberkirchenrat 

Beste 

27) G. Nr. /466/ II 1 a 

Die Landessynode hat das folgende Ki[ichengesetz be
schlossen, das hiermit ·verkündet wird: 

Kirchengesetz 
vom 14. März 1967 über die Xnderung der Wahlordnung 
der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche 
Mecklenburgs 

1. Die §§ 1 bis 18 der Wahlovdnung der Evangelisch
Lutherischen Landeski[iche Mecklenburgs erhalten 
folgende Fassung: 

28 

§ 1 

(1) Alle kirchlich,en Wahlen dienen dem Auftrag der 
Kirche, deren alleiniger Herr Jesus Christus iist. 
D€ssen sollen sich alle an kirchlichen Wahlen be
teiligten Gemeindeglieder bewußt sein. 

(2) Jede Einflußnahme auf die Wahl, die dem Cha
rakter der Wahl als einer kirchlichen Handlung 
nicht ent:spricht, ist unzulässig. 

(3) Bei Verstößen gegen diese Grundsätze kann der 
Oberkirchenrat eine Wahl für ungültig erklären 
und anordnen, daß nach § 13 der Verfassung ver
fahren wird. 

§ 2 

(1) Für die Wahl der Kirchenältesten setzt der 
Oberkirchenfät einen Zeitraum von 15 Tagen fest, 
der 4 Monate vor Beginn bekanntgemacht sein muß. 
(2) Für die Durchführung de'r Wahlen beruft der 
Kirchgemeinderat spätestens 10 Wochen vor der 
Wahl einen Vertrauensausschuß aus MitgHedern des 
Kirchgemeinderates und anderen wahlberechtigten 

Gemeindegliedern. Die Zahl der Mitgli·eder des Ver
trauensausschusses soll halb so groß sein, wie1 die 
Zahl der zu wählenden Kirchenältesten. Höchstiens 
die Hälfte der Mitglieder des Vertrauensausschusses 
dürfen Mitglieder des Kirchgemeinderates sein. Die 
Mitglieder des Vertrauensausschusses werden vom 
Vorsitzenden des Kirchg;emeinderates durch Hand
schlag zu gewissenhafter Ausübung ihres Amtes 
verpflichtet. D€r Vertrauensausschuß wählt sich 
einen Vorsitzenden. 
(3) Die Überprüfung der Wählbarkeit gemäß § 12 
der Verfassung ist nicht Aufgabe des Vertrauens
auS1Schusses, sondern des Kirchgemeinderates:. 

§ 3 
Die Wahl der Ki[ichenältesten ist der Gemeinde 
mindestens 2 Monate vorher anzuzeigen. Dabei sind 
anzugeben: 

1. der Anlaß der Wahl, 
2. die Zahl der zu wählenden Kirchenältesten 

und die Abgrenzung der Wah1be2l!irke 
3. dlie Erf0Ildernds1se der Wahlberechtigung und 

Wahlausübung 
4. die Voraussetzungen für die Wählbarkeit 
5. das Vorschlaigsrecht für die Wahl mit den ein

:ouhfilt,enden Terminen 
6. der Name und rue Anschrift des Vorsitzenden 

des Vertrauensausschusses 

§ 4 
Gemeindeglieder können <ihr W.ahlrecht nur aus
üben, wenn sie spätestens eine Woche vor der Wahl 
in die Gemeindekartei eingetragen sind. Wer nicht 
in der Gemeindekartei st,eht, darf nicht ;wählen, 
auch wenn seine Wahlbevechtigung dm übrigen un
bestritt,en ist. Wo 1rue Gemeindekartei für seelsorger
lich.e Noti2len benutzt dst, muß für dä1e Wahl eine 
besondere Namenkartei ang;elegt werden. 

§ 5 
Ausnahmsweise können Gemeindeglieder, die bis
her regelmäßig am Leben einer Gemeinde tei1ge
nommen haben, ohne in deren Bereich zu wohnen, 
auf ihren Antrag nach Zus.timmung beider Kirch
.gemeinderäte in dde Kart·ei dieser Gemeinde auf
gienommen werden. Die Gemeinde des Wohnsitzes 
führt das Gemeindeglied in ihrer Kartei mit einem 
entspr,ech·enden Vermerk. Übetr einen Einspruch ent
scheidet der Landessupe,rintendent. 

§ 6 

Der Vertrauensausschuß kann die Gemeinde, wo 
dies aus Gründen der Entfernung wünschenswert 
ersch,eint, in mehrere Stimmbezirke teilen, in denen 
die Stimmabgabe erfolgt. Hierzu ist die Gemeinde
kartei für die Wahl nach den Stimmbe2Jirken auf
zuteilen. 

§ 7 

(1) Nach Bekanntgabe der Wahl können wahlbe
vechtigte Gemeindeglieder bis spätestens 4 Wochen 
vor der Wahl Wahlvorschläge an den Vertrauens
ausschuß schriftlich einreichen. Jeder Wahlvorschlag 
muß von mindest,ens 5 in die Gemeindekarte[ auf
genommenen Gemeindegliedern unterschrieben 
sein, die such so genau zu be2leichnen haben, daß 
ein Zweifel über ihre Person nicht besteht. Der erste 
Unteneichnete gdlt als Sprecher der übrigen Unter
zeichneten. Niemand darf mehr als einen Wahlvor
schlag je Wah1be1z:irk unterschreiben. 

(2) Jeder Wahlvorschlag darf höchstens so viele 
Namen enthalten, als ~irchenälteste zu wählen Slind. 
Die Vorgeschlagenen sind so :genau zu bez.eichnen, 
daß ein Zweifel über ihre Perspn nicht möglich ist. 
Von jedem ist eine Erklärung anzuschließen, daß er 
im Falle seiner Wahl bereit dst, das in § 12 der 
Verfassung vorgeschriebene Gelübde· abzulegen. 

(3) Ist di>e Gemeinde in mehrere Wahlbezirke ge
teilt, so sind die Vorschläge für j,eden Wahlbezirk 
gesondert einzureichen. Di'e Unterzedchner Slind nicht 
an :ihre Wahlbezirke gebunden. 

§ 8 

(1) Der Vorsitzende des Vertrauensausschus,ses teilt 
die Namen der Vorgeschlagenen alsba1d nach Ein
gang eines Vorschlages dem Kirchgemeinderat zur 
Überprüfung ihver Wählbarkeit gemäß § 12 der 
Ver:fass:u-ng mit. 

(2) Nachdem der Kirchgemeinderat seine Feststel
lung abgeschlossen hat, macht der Vertrauensaus
schuß gegebenenfalls den Erstunterzeichner auf 
Mängel, welche die Ungültigkeit des Wahlvor
schlages oder einzelner Benennungen zur Folge 



haben, aufmerksam. Zur Berichti.gung sind diesem 
5 Tage Zeit zu geben. 

(3) Beschwerden geigen Beanstandungen oder Zu
rückweisungen sind binnen 5 Tagen an den Landes
superintendenten zu richten. 

§ 9 

(1) Die eingegangenen Wahlvorschläge sind nach 
der Überprüfung möglichst frühreitig, jedoch ohne 
diie Namen der Unterzeichner, der Gemeinde be
kanntzugeberi, damit di,ese Ge1egen!heit hat, noch 
weitere Vorschläge einZU11eichen. 

(2) Nach Ablauf der Frist für die Einreichung von 
Wahlvorschlägen (§ 7 [1]) vereinigt der V:ertrauens
ausschuß wahlbezirksweise die Namen der Vorge
schlagenen in alphabetischer Reihenfolge zu dem 
endgültigen Wahlvorschlag für die Kirchenältesten
wahl (Wahlzettel). Der Wahlzettel muß mindestens 
um die Hälfte mehr Namen enthalten, als Klirchen
älteste zu wählen sind. Sind nicht so vie1e Gemeinde
glieder vorgeschlagen, so ergänzt der Vertrauensaus
schuß den Wahlzettel nach pflidl'tmäßigem Ermessen 
aus wählbaven Gemeindegliiedern auf die er:lloroer
liche Zahl; daDUnter dürfen auch Mitglieder des Ver
t11auensausschusses sein. Auch dn dem Fall, daß kieine 
Wahlvorschläge aus der Gemeinde eingegangen sind, 
ist es die Aufgabe des Vert11auensausschusses, einen 
Wahlzettel mit der erforderlichen Zahl von Namen 
aufzustellen. (§ 7 [2] Satz 2 und 3 sind zu beachten.) 

(3) Auf dem Wahlzettel findet keine Kenn2leichT11Ung 
darüber statt, wer als Kirchenältester und wer als 
Ersatzmann aufgestellt --wird. Die Gemeinde ent
scheidet durch Wahl darüber, wer von den Vorge
schlagenen Kirchenältester und wer Ersatzmann 

. wird. 
(4) Der Wahlzettel ist spätestens 14 Tage rvor der 
Wahl der Gemeinqe durch Aushang und in sonst 
geeigneter Weise bekanntzugeben. Wahlraum und 
-reit (§ 10) sind bei Bekanntgabe des Wahlzettels 
anzugeben. · 

§ 10 

(1) Die Wahl findet in der Kirche oder in einem an
deren geeigneten vom Vertrauensausschuß zu be
stdmmenden Raum statt. 
(2) Die Tage der Wahl und die Dauer der Wah1hand
lung bestimmt der Vertrauensausschuß. Sie sollen so 
bemessen sein, daß allen Wählern genügend Ge
legenheit zur Ausübung des Wahlrechtes gegeben 
wird. · 
(3) Ist ein wahlberechtigtes Gemeindeglied am Tag 
der Wahl verreist oder durch Krankheit verhindert, 
den Ort der Wahl aufzusuchen, so ist eine Brüefwahl 
möglich. Diese geschieht in folgender Wedse: Auf 
Antrag des wahlbevechtigten Gemeindegliedes an 
den Pastor oder Vorsitzenden des Vertrauensaus
schusses erhält er einen mit dem Kirchensiegel ver
sehenen Wahlzettel(§ 14, 1); die Ausgabe des Wahl
zettels tlst in der Gemeindekarteti zu vermerken. Der 
Wahlzettel ist von dem Gemeindeglied mit den an
gekveuzten Namen (§ 14 [3]) gefaltet tin einem mit 
Absender versehenen Briefumschlag dem Vorsitzen
den des Vertrauensausschusses blis zum Tag der Wahl 
zuzus,enden. Dieser legt am Tag der Wahl den Wahl
zettel, ohne ihn einzusehen, lin die Wahlurne und 
läßt in d96 Kartei die Stimmabgabe des Absenders 
vermerken. 

§ 11 

(1) Der Vertrauensausschuß bestellt einen· Wahlvor
stand. Dieser besteht in jedem Stimmbezirk aus dem 
Wahlvorsteher, dem Schriftführer und 2 bds 6 Bei
sitzern. Während der Wahlhandlung müssen stets 
mindestens 3 Mitglieder des Wahlvo!l"Standes an
wesend sein. 
(2) Die Wahlhandlung und die Ermittlung des Wahl
ergebnisses sind öffentlich. 
(3) Im Wahlraum darf keine Beeinflussung der 
Wähle:r ausgeübt oder versucht werden. 

§ 12 

Vor Eröffnung der Wahlhandlung verpflichtet der 
Wahlvorsteher, der zuvor im Vertrauensausschuß 
durch dessen Vorsitzenden zu verpflichten tist, diie 
Bedsitzer und den 'Schriftführer durch Handschlag zu' 
treue:r und gewissenhafter Ausübung dhres Amtes. 

§ 13 

Im W,ahlraum ist ein verdecktes Gefäß (Wahlurne) 
zum Hineinlegen der Wahlzettel aufzuste11en. Vor 
der Wahlhandlung hat der Wahlvorstand sich zu 
überzeugen, daß d:ie Wahlurne 1eer ~t. 

§ 14 

(1) Die Wahlzettel werden vom K!irchgemeinderat 
he11gestellt und mit dem Kirchensiegel versehen. Die 

Anzahl der zu wählenden Klirchenältesten tist auf 
dem Wahlzettel zu vermerken. 
(2) J,edem zur Wahl erschienenen Gemeindeglied 
wird ein Wahlzettel im W ahlra:um ausgehändigt. 
(3) Der Wählende begibt s:ich mit dem Wahlzettel z:u 
einem der abgeschirmten Pulte, die in genügender 
Zahl vorhanden seiin so11en, und kreuzt auf dem 
Wahlzettel höchstens so vde1e Namen an, als Kir
chenälteste zu wählen sind. 

§ 15 
(1) Der Wäh1er legt den Wahlzettel gefaltet in die 
Wahlurne, nachdem auf seine Karteikarte die Stimm
abgabe vermerkt ist. 
(2) Nach Ablauf der festgesetzten Zeit oder sobald 
alle in der Gemeindekarted enthaltenen wahlberech
tigten Gemeindegldeder ihre Stlimme abgegeben 
haben, erklärt der Wahlvorsteher die Wahl für ge
schlossen . 

§ 16 

Die Wahlzettel werden vom Wahlvo,rstand aus der 
Wahlurne herausgenommen und ungeöffnet gezählt. 
Sollte ihre Zahl mit der Zahl der Abstimmung.wer
merke in der Gemeindekartei nicht übereinstimmen, 
so is.t dies mit der etwaigen Aufklärung in der Nie
dersChrift festzustel1en. 

§ 17 

(1) Nach der Zählung weroen die Wahlzettel ge
öffnet und ungültige aus1geschieden. Als ungültig sind 
die Wahlzettel anzusehen: 

1. die kein Ki1rch,ensiegel tragen, 
2. auf denen mehr Namen, als Klirchenälteste :z.u 

wählen sind, angekreuzt sind. 
(2) Handschriftlich zugefügte Namen sind ungültig, 
ebenso undeutlich bezeichnete. 
(3) Ungültige Wahlzettel und solch,e, deren Gültigkeit 
erst besonders fostigesteilt werden mußte, sind ge
sondert von den ordnungsgemäß abgegebenen Wahl
zetteln zugleich mit der Niederschrift über den Wahl
vorgang dem Wahlvorsteher ru übergeben. 

§ 18 

(1) Nach Abschluß der Wahlhandlung trdtt möglichst 
, bald der V:ertrauensausschuß zusammen und stellt 

in öffentlicher Sitzung, deren Zeit und Ort der Ge
meinde rvorher bekanntzugeben ist, das Wahlergebnis 
fest. 
(2) Dtejenigen Vorge:schlagenen, auf welche die mei
sten Stimmen entfallen, sind als Kirchenälteste ge
wählt; die folgenden, und zwar bis 2lUr gleichen An
zahl 1gelten in der Reihenfolge ihrer Stimmenzahl 
als Ersatzleute, soweit nicht durch die Ortssatzung 
sachlich begründet,e Ausnahmen genehmigt sind. Bei 
Stimmengleichheit entscheiidet das Los. 

(3) An dem auf die Wahl folgenden Sonntag sind die 
gewählten Kirchenältesten der Gemeinde bekannt
'.llugeben. 
(4) Einsprüche gegen die Wahl müssen von minde
stens 10 Wählern unterschrieben sein und sind unter 
Bezeichnung der Beweismittel bdnnen 10 Tagen beim 
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Landessuperintendenten unter gleicl:w.eitiger Benach
rlichtigung des Gemeindepastors anzubrl.nien. Gegen 
sein1e Entsdleidung ist Beschwerde an den Ober
kirchenrat binnen weiterer 2 Wochen zulässdg. Die 
Entscheidung des Oberkirchenrates ist endgültig, 

(5) Soweit keine Einsprüche erfolgt .sind, hat diie Ein
führung der neugewählten Kirchenältesten UlllVer
züglich m erfolgien. Mit der IDi.nführun.g beginnt dlie 
Amtstät.igkeit des Kirchgemeinderates. 

II. Dieses Kirdlengesetz tritt mit seiner Veritündung in 
Kmft. 

Schwerin, den 14. März 1967 

Der Oberkircbenrat 
Beste 

28) G. N. /137/ VI 49 gi 

Muster einer Ortasatmq der .Kircbgem.,fnderite 
Die Landessynode hat am 14. März 1967 t.tas Muster einer 
Ortssatzung der Kirchgemeinderäte beschlossen, das 
nachstehend ervöftentlicht wiro: 

Muster einer Ortssatzung 
(~äß § 9 der Verfassung) 

§ 1 

Dem Kirchgemeinderat der Gemeinde N. N. i9hören 
12 Kirchenälteste an. 1) 

§ 2 

entweder 
Einer de:r Kirchenältesten s<>ll in dem Außenbezirk A 
wohnhaft sein. Der aus A V~chlagene, der dlie 
meisten Stimmen erhält, .gilt als gewählt, auch wenn 
andere Vorgeschlagene mehr Stimmen erhalten_ 
haben. Der aus A Vorgeschlaigene, der die zweit
meisten ~tlimmen erhält, ist sein Ersatzmann 

Qder. 

Für die Wabl der 12 K.i:rchenältesten werden 3 Wahl
bezirke gebildet. 2> 
1. De:r Wahlbezirk B; zu ihm gehören diie Dörfer 

B, C und D, er hat 6 Kirchenälteste zu wählen. 
2. Der Wahlbezirk E, zu ihm gehören die Dörfer E, 

F, G und H; er hat 4 Kirch.enälteste zu wählen. 
3. Der Wahlbezirk J, zu ihm gehören die Dörfer J 

und K; er hat 2 roirchenälteste zu wählen. ' 

§ 3 

Unter den gewählten Kirchenältesten sollen ndcht mehr 
als 3 im Arbeitsrechtsverhältnis zur KdrchgJemeinde und 
nicht mehr als weitere 2 im Arbeitsrechtsverilältnis zu 
einer über~eindlichen kirchl.!ichen Dienststelle stehen. 
Scheidet einer derselben aus dem Kdrchgemeinderat aus, 
so rückt der Ersatzmann auf, der die meisten Stimmen 
erhielt. 3> 

§ 4 

Wer das 70. Lebens•jahr überschritten hat, kann bei einer 
Neuwahl ndcht mehr vorgeschlagen und .gewählt werden. 
Wer dem Kdrchgemeinderat angehört ~d wegen Er
reichung der Altersgrenze nicht wieder gewählt werden 
kann, soll weiterhin dem K:irchgemeinderat mit be
ratender Stimme angehören. 3) 

§ 5 • 

Unter den gewählten Kirchenältesten sollen mindestens 
3 Frauen sein. Die 3 weib1idlen Vorgeschlagenen, cUe die 
meisten Stimmen erthalten, gehören dem Kirchge
meinderat an, auch wenn andere männliche Vorgeschla
gene mehr Stimmen erhalten. 4) 

§ 6 

Ehegatten soWlie Eltern und Kdnder können nicht gleich
zeitig demselben Kirchgemeilnderat angehören. Sind, 
zwei Ehe~tten bzw. Eltern und Kinder vorgeschlagen 
und erhalten beide die erforoerliche Zahl Stimmen, so 
gilt der als .gewählt, der die meisten Stimmen erhalten 

so 

hat; der andere Teil kann nur OOim Ausscheiden des 
ersten Tei'1s · als Ersamnann in den Kdrchgemeinderat 
eintreten. Ehegatten der nach § ,9 (1) der Verfassung dem 
Kirchgemeinderat angehörenden Personen können nicht 
Kirchenälteste in diesem Kirchgemeinderat sein. 4) 

Schwerin, den 14. März 1967. 

Der Oberkirooeorat 
Beste 

1) Die Zahl ist so zu beschränken, daß bei der Prüfung der 
Wählbarkeit die in § 12 der Verfassung aufgeführten Vor
aussetzungen eingehalten werden können. 

2) Die Anzahl und Zusammensetzung der Wahlbezirke sowie 
die Zahl der auf sie entfallenden Klrchenältesten stm neben 
der Größe und Lage der Ortsehaften In erster Linie kirchliche 
Gesidltspunkfte beiilckstcnttsen. 

3) Eine solche Bestimmung wird empfohlen, evtl. eingeschränkt. 
'> Eine sOIChe Bestimmung !St möglich, evtl. eingescnränkt. 

29) G. Nr. /79/ 26 K .• St. 301 

Die VII. ordentliche Landessynode hat während furer 
Tagung vom 10. bis 14. Mär2J 1967 die nachstehende Ord
nung der Zusammenarbeit zwiscben den Kirchensteuer
ämtern und den Dienststellen der Kirchgemeinden und 
der Kirdienkreise einstimmig an~ommen, die hiermit 
bekanntgegeben wlird. 

Schwerin, den 26. Maii 1967 

Der Oberkirdleorat 
Dr.Müller 

Ordnung der Zusammenarbeit 
zwischen den Kirooensteuerämtern und den Dienststellen 

dft' Kirdlgemeinden und der Kirdlenkreise 

I. 

1. bie Kirchensteuer ist das geordnete Opfer, das die 
Kirche für die Durchfüh:rung ihres Dienstes von 
'allen Gliedern der Kirche nach der Höhe ihres Ein
kommens erhebt. Jedes Glied der K:irche !ist ver
pflichtet, den Dienst der Kirche an seinem Teil mit
zutragen. 

2. Es :ist Aufgabe der Kirchgemeinden, ihre Glieder 
zur Beteiligung an dem geordneten Opfer wUJlig w 
machen, insbesondere auch dafür Sorge zu tragen, 
daß alle Glieder der Gemeinde entsprechend ihren 
Verhältnissen und fürem, ~ermögen daziu herange
zogen werden und Stich dieser Mindestverpflichtung 
gegenüber ihrer Kirch.e nicht entziehen. 

3. Um eine gleichmäßige Kdrchensteuererhebung, wie 
sie in Anlehnung an. die staatliche Steuergesetz
gebung durch entsprechende KirchengeseWe und 
kirchlidJ.e Verordnungen gereigelt wird, zu gewähr
leisten, sind Kirchensteuerämter ein.gerichtet und 
vom Oberld.rchenrat mit der Veranlagung und Ein
ziehung der Kirchensteuer beauftragt. Ihre Aufgabe 
ist ein kirchlicher Dienst. 

4. Weil die für den kirch,liichen Dienst dn den Ge
meinden erfO!I'derlichen Mittel zu einem ,wesent- • 
liehen Teil durch die Arbeit der Kirchensteuerämter 
aufgebracht werden und weil die Kdrrchensteuer
ämter für die Durchführung 1hrer Aufgaben auf 
die Hilfe der Kirchgemeinden ange~sen sind, tist 
eine Zusammenarbeit zwischen den Ki:rchensteuer
ämtern und den Kirchgemeinden erloroerlich. Ins
besondere sollen die K:irchensteuerämter darauf be-

dacht sein, daß ihre Arbeit letztlich der Erbauung 
der Gemeinden dient, und die Kirchgemeinden 
dessen eingedenk sein, daß auch der besondere Auf
trag der Kirchensteuerämter ein kirchl.d.cher Dienst 
ist und darum von den Kirchgemeinden mitgetragen 
w~denmuß. 

5. Es gehört zu den Aufgaben der Landessuperinten
denten, die Zusammenarbeit zwisch·en den Kirch.
gemeinden und den Kirchensteuerämtern zu för
dern. 



II. 

Die Aufgabe der Kirchgemeinden, ihre Glieder zur Be
teiligung am geordneten Opfer willig zu machen, kann 
insbesondere auf folgende Weise wahrgenommen wer
den: 

6. Das Opfer der Gemeinde ist durch die neue Gottes
dienstordnung wieder in den Gottesddenst hinein
genommen. Schon diese Tatsache gibt Anlaß, wo das 
biblische Wort dazu Gelegenheit bi·etet, in der Pre
digt das konkrete Op:ßer als unabdl1ngbares Zeichen 
der Glieder Gemeinde Christi aufzuzei.gen; dabei 
sollte der Hinweis auf das geordnete Opfer der Ge
meinde und die Ermahnung zur Wahrhaftigi{Jeit und 
Ehrlichkeit (Apostelgeschichte 5, 1 ff) nicht fehlen. 

7. Im Konfirmandenunterricht wird zu gegebener Zeit 
die Verpflichtung jedes Gemeindegliedes behandelt, 
den Di·enst der Kirch.e mit seinem Opfer nach Kräf
ten mitzutragen (biblisch·e Beispiele), und dabei so
wohl auf das 1geordnet.e Opfer. der Kirchensteuer 
als auch auf das zusätzliche freiwillige Opfer (z. B. 
Sonntagskollekten, Straßensammlun.gen, Gemeiinde
opfer, Haushalterschaft des Geldes) hingewiesen. 

8. Besondere Sprech- und Zahltage des Kirchensteuer
amtes in der Kirchgemelinde sind unter die Abkün
digungen im Gottesdienst aufzunehmen, um auch 
dadurch den kirchlichen Charakter dex Kirchen
steuer zum A:usdruck 2lU bringen. 

9. Es •empfiehlt sich, jähr1ich auf einer Gemeindever
sammlung den Etat und die Rech~ung der Kirch
gemeinderatskasse darzulegen; dabei sollten auch 
die Baukasse und das Kirchensteueraufkommen, 
dieses auch im Verhältnis zu den landeskirchlichen 
Aufwendungen für die Kil'ch.gemeinde (Pastoren-_ 
gehalt, sonstige Gehälter, Bauzuschüss,e usw.) ein
bezogen werden. 

III. 

10. Zum Zweck möglichst vollständiger Erfassung aller 
KiJrchenst.euerpftichtligen werden die Anmeldungen 
von Amtshandlungen auf den eingeführten Vor
drucken laufend durch den Kirchenbuchführer dem 
zuständigen Kirchensteueramt übersandt. Die jähr
lichen Kirchenbuchabschriften werden weiterhiin 
durch den Propst dem zuständi.gen Kirchensteuer
amt zur Auswertung zugeleitet. 

11. Kirchenaustrittsmeldungen sind, falls sie nicht be
!'eits durch das Kirehensteueramt der Kirchge
meinde zugeleitet wurden, durch die Pfarre alsbald 
dem Kirchensteueramt zu meLden. 

12. Fortzüge, Zuzüge und Umzüge von Gliedern der 
Kirche, die durch Kirchenälteste, durch die Helfer
schaft oder auf sonstige Weise der Pfarre zur 
Kenntnd;s gelangen, sind nach Berichtigun.g bzw. 
Ergänzung der Gemeindekarteti dem Kirchensteuer
amt wde auch der bisher b~. künftig zuständigen 
Kirchgemeinde unter Angabe der bisherigen und 
der neuen Anschrift zu me1den; für solche Meldun,
gen 1Sind nach Möglichkeit Vordrmke zu verwenden. 
- Es empfiehlt sich, .die Kirch.gemeiinde auf dem 
Lande nach Dörfern, in der Stadt nach Bezirken auf 
die Kirchenältiesten zu verteilen (und ihnen cUe ent
sprechenden Helferinnen zuzuordnen), um sie damit 
an de·r Erfassung aller Gemeindeglieder für die seel
sorgerliche Betreuung und auch für die Heran-
2liehung zum geordneten Opfer mitverantwortlich 
zu beteiligen. 

13. Fort2lilge, Zuzüge und Umzüge, die dem Klirchen
steueramt durch Meldung anderer Kirchensteuer
ämter, durch die Einholer oder auf andere Weise 
bekannt werden, sind den bisher bzw. künftig zu-
ständigen Kirchgemeinden zu melden. · 

14. Auf der letzten Seite des klirchlichen Ausweises 
(der entsprechend ab.zuändern ist) oder auf einer 
Anlage zu demselben ist in Zukunft die derzeitige 
Gemeindezugehörigkeit des Inhabers mit Stempel, 
Datum und Unterschrift des zuständigen Pastors zu 
vermerken. Bei jeder Amtshandlung, d. h. Aus
händigung oder Ergänzung eines kirchlichen Aus
weises sind die Gemeindeglieder darauf hinzu-

welisen, auch diese Eintragung auf dem jeweiligen • 
Stand zu halten, d. h. bei einem Wohnun~wechsel 
sich 1bei der zuständigen Kirchgemeinde anzumel
den (Wahlo!'dnung § 5 ist zu beachten). 

IV. 

15. Je mehr die Veranlagung der Kirchensteuerpfl.ich
tigen auf Schätzung angewiesen ist, desto mehr 
wird auch in dieser Bez1ehung eine Zusammen
arbeit zwischen den K.irch·ensteuerämtern und den 
Kirchgemeinden erforderlich. 

16. Nach Möglichkeit sollen die Kirchensteuerämter in 
den Gemeinden, in denen eine nähere Kenntnis 
der Vermögens- .und Einkommensverhältnisse der 
Gemeindeglieder beim Kirchgemeinderat erwartet 
werden kann - besonders in Landgemeinden und 
be[ ErstV'e!'anlagungen -, keine Kirchensteuer
besch·eide mit ges,chätzt:en Ve!'anlagungen heraus
gehen lassen ohne vorherige Fühlungnahme mit 
der Kirchgemeinde. 

17. Richtlinten des Oberkirch·enrates für die Veran1a
gung werden jedem Kirchgemeinderat zugestellt; 
bei Beratungen im Kircl:J.gemeiinderat über Ver
anlagungen s:ind die Richtlinien zu beachten. 

18. Bei allen Verhandlungen über die Veranlagung 
eines K~rchensteuerpfl.ichtigen ist durch den Ver
handlungsleliter auf die Wahrung des Steuer
geheimnisses hinzuweisen. 

V. 
19. Die Einziehung der Kirchensteuer ist die Aufgabe 

der Kirchensteuerämter (vgl. jedoch 26). Diese 
sollen jedoch die Kirchgemeinden über [hre beson
deren Maßnahme:i unt,elTli.chten. Die Kirchgemein
den sollen die Arbeit der Kirchensteuerämter 
unterstützen. 

20. Besondere Sprech- und Zahltage des Klirchen
st·eueramtes in der Gemeinde sowie die Entsen
dung eines Einhoie·J:is tei1en die Kirchensteuerämter 
rechtzeit,ig vorher den Kirchgemeinden mit (v.gl. 8). 

21. Die Kirchgemeinden sollen rlach Möglichkeit für 
die Unterbringun1g der Mitarbeiter der Kirchen
steuerämter sowie für geeignete Räume für Zahl
.und Sprechtage Sorge tragen. 

22. Bei Sprech- und Zahltagen des Kirchensteueramtes 
soll mindestens ein Mitgli<ed des Kirchgemeinde
rates zugegen sein (Pastor oder Kirch·enältester). 

23. Die Kirchensteuereinholer sind anzu;weisen, die 
PastoT"en, in deren Gemeinden sie arbeiten, auf
zusuch·en und ihnen vor allem negativ verlaufene 
Gespräche mit Gemeindegliedern als.bald Ziur 
Kenntnis Z1U bringen. 

24. Sendet das Kirchensteuemmt erstmalig Steuer
bescheide an zugezogene oder altersmäßig kirchen
steuerpfiichtlig ·gewordene Glieder der Kdrche, so 
ist das der Kirchgemeinde spätestens 1 Monat vor
her anzuzeigen, damit die Gemeinde die Mö.glich
keit hat, den ersten Besuch durchzuführen. 

25. Jede Kirchgemeinde soll bestrebt sein, die Ein
holung der überfälligen Kirchensteuer selbst in die 
Hand zu nehmen, so daß sich die Entsendung eines 
Kirchensteuereinholers des Kirchensteueramte8 er
übrigt. In diesen Fällen leitet das Kdrchensteuer
amt die Einholungs1aufträge der Kirchgemeinde zu, 
diese ist für die Einholung verantwortlich und 
vechnet mit dem Kirchensteueramt in 2JU verein
barender Frist ab. Bei jeder Beteiligung der Kirch
gemeinde .in der Einziehung der Kirchensteuer ist 

. das Steuergeheimnis zu wahren. 
26. Jede·r Kirchgemeinderat kann im Einverständnis 

mit dem Kirch·ensteueramt die Einzi1ehung der 
Kirchensteuer selbst vornehmen. Der Kirchen
steueramtsleiter unt.errichtet den Kirchgemeinde
rat über das Verfahren und dessen Finanzierung 
und leitet ihm die erforderlichen Unterlagen zu. 
Die Abrechnung erfolgt dn jedem Fall mit dem 
Kirchensteueramt. Bei der Einziehung der KiT
chensteuer durch die K!irchgemeinde ist das Steuer
geheimnis zu wahren. Kommt das Einverständnis 
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zwischen Kiitchgemeinderat und Kirchensteueramt 
nicht 1Jll6tantie, lmnn der Kirchensteuerausachuß des 
Ki:rchenkreises (vgl. 34) aneerufen weroen. 

VI. 

27. Jährlich meldet das Kil'ChenSteueramt die K!irchen-
1 steuerpflichtigen, die seit 3 Jahren trotz regJe].

mäßiger Aufforderung und schriftlicher Mahnung 
keine Kirdlensteuer gezahlt haben, der Kirchge
meinde auf vorgedruckten Zetteln. Die Gemeldeten 
werden bis zum Abschluß des ~ndlichen Ver
fahrens nicht mehr durch das Kirchensteueramt 
zur Zahlung aufgefordert. 

28. Die gemeldeten Rückständ:igen werden durch Be
auftragte der Kirchgemeinde besucht, die sie zur 
Ordnung !ihrer Kirchensteuerschuld au!fovdern, 
ihnen dafür mögliche Hilfen und Wege aufz.eligen 
und sie notfalls auf die Folgen beharrlid!.er Ver
weigerung einer Beteiligung .am geordneten Opfer 
der Gemeinde hinweisen. 

29,. Die Kirchgeme!inde kann den Rückständiigen fol
gende Hilfen gewähren: 

a) Sie kann auf Grund zuverlässiger Unterlagen 
auch l'iickwix~end eine niedrigere Veranla.gun.g 
des Steuerpflichtigen beim Kirchensteueramt 
beantragen; ·. 

b) sie kann eine Nachzah1ung der K!irch·ensteuer dn 
Raten verabreden, notfalls auch die Abholung 
der Raten an vereinbarten Terminen durch 

·.· einen Helfer der Kirchgemeinde anbieten. Er-
, · ' stirecktmdi di<e Ratenzah1ung auf einen längeren 

. · .Zeitraum, so ist die dri~schen fällig weroende 
• - jährliche Kirchensteuer in bisheriger Höhe bei. 

der F1estsetzung der Raten zu berück!lichtigen. 
· :Das Verfahren ist erst· naclt· Eingan.g der letzten 

:Rate beendet; · ..•.. • · · 

c) sie kann-.fi!i:~~deren Fällen un1!er Angabe 
der G~~.'1besondere Notstände, starker Rück
gang. ·des ·monatlichen Einkommens, Zahlungs
schW!iengkeiten von Ehegatt~, von denen nur 
ein Teil der Kirche an§ehört, u. ä.) eine Er
mäßigung, deren Höhe anzugeben ,fst, beim 
Kirchensteueramt beantragen. Wird dem An
trag nicht in dem als billdg erachteten Umfang 
stattgegeben, kann der Kirchgemeinderat die 
Entscheidung des Kirrchensteuerausschusses des 
Kirchenkreises anllUfen (vgl. 34). 

30. Ist der Kirchensteuerptlichti§e trotz aller Be
mühungen des Kirchgemeinderates nicht berejt, 
seiner Verpflichtung gegenüber der Kirche nachzu
kommen, so ist das Kirchengesetz vom 16. Mali 19517 
zu.r Ergänzung des Kirchengesetzes über die 
Lebensovdnung in Anwendung zu bringen. 

31. Nach Beendigung des Verfahrens sind die Melde-

zettel mit entsprechenden ~ben dem Kirchen
steueramt zurücltzugeben. Mit der Rückgabe der 
Meldezettel ist das gemeindlliche Vertahren abge
schlossen. I)as Kirchensteueramt !st verpflichtet, 
ein halbes Jahr nach Übersendung der Melde.rette! 
deren Rückgabe anzumahnen und dem Landes
superintendenten hiervon Kenntnis zu geben. 

32. Bei der Kirchgemeinde eingehende Steuer~.· 
sind ohne Abzüge unter genauer Angabe ~~Au'f':i'. 
schlüsselung des Betrages alsbald dem ·ki±Chen
steueramt zuzuleiten. 

VII. 

33. Um ~ Zusammenarbeit zwischen Kirchensteuer
amt und Kirchgemeinden zu fördern, sollte dem 
Ki:rchensteueramtsleiter- auf Propsteis.ynoden Ge
legenheit gegeben werden, zu Dingen ·des Kirchen
steuerwesens das Wort zu nehmen ~u. a. auch Mit
arbeiterfragen und Anregungen, Wünsche und Be
schwernisse anzuhören ,und zu beantworten). 

34. Lt. Beschluß der Landessynode vom 1, April 1965 
besteht in jedem Kirchenkreis ein Kirchensteuer
ausschuß (vgl. 26 u. 29). Der A,usschuß hat die.Auf-

. gabe, die Zusammenarbeit :llWischen dem K!ir'Cben
steuexiamt und den Kirchgemeinden zu fördern.· 
und in den Fällen, in denen ZWlischen ihnen eine 
Übereinkunft in Kirchensteuerfraigen nicht zu
stande kommt, zu entscheiden. Der Ausschuß lalnn 
sowohl vom K,ircb..ensteueramt Wtie von der Kirch
gemeinde angeru~ werden. Gegen seine schrift
lich niederzulegende Entscheidung kann Einspruch 
innerhalb eines Monats nach deT Verhandlung 
beim Oberkirchenrat erhoben werden, der end~ 
gültig entsch,etidet. 

Dem Ausschuß gehören an: 

1. Der Landessuperintendent als Vorsitzender, 
2. der Leiter des jeweils zuständi§en Kirchen

steueramtes, 
3. ein :im Kirchenkreis ansässiges nicht im geist

lichen Amt stehendes Mitglied der Landes-
1Synode, 

4. ein Pastor aus dem Kirchenkreis, 
5. jtgebenen:Calls ein Vertreter einer betedligten 

Gemeinde. 

Das unter Ziffer 3 genannte Mit.glied und ein Stell
vertreter werden von der Landessynode bestellt. 
Das unter Ziffer 4 genannte Mitglied und ein Stell
vertreter weroen von der Diözesankonferenz be
stellt. 
Für die unter Ziffer 3 und 4 genannten Mitglieder 
treten dhre Stellvertreter ein, wenn ihre eigene 
Gemeinde durch das unter 5 genannte Mitglied 
vertreten wiro. 
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